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RATGEBER

MP AHV-Rente: Ist man dumm,
wenn man sich nicht trennt?

Die Ausführungen in der Zeitlupe 1 -2/2000 zur AHV-Rente von Eheleuten nach
einer gerichtlichen Trennung habe ich «mit Unbehagen» gelesen. Ich frage mich,
weshalb der Mann weniger Rente erhält, wenn seine Frau auch rentenberechtigt
wird. Ich befürchte auch Probleme für die AHV, «wenn sich alle Paare jetzt
trennen». Ich frage mich, ob man nicht «dumm» ist, wenn man sich nicht trennt.

Dr. z'izr. RwzfoZ/ Tuor

Gerne nehme ich zu Ihren
Fragen Stellung, soweit dies
im Rahmen des AHV-Ratge-
bers möglich ist:

• Als Sozialversicherung muss
auch die AHV den geänder-
ten gesellschaftlichen Verhält-
nissen periodisch angepasst
werden. Einschneidende ge-
seilschaftliche Änderungen

haben sich seit Einführung
der AHV im Jahre 1948 insbe-
sondere bei der Entwicklung
von Scheidungen und Konku-
binat ergeben. Heute werden
rund 45 Prozent der Ehen
wieder geschieden. Auch wird
die Heirat vermehrt bis zur
Geburt von Kindern hinaus-
geschoben oder gar auf eine

Ehe verzichtet und das Kon-
kubinat als Form längeren Zu-
sammenlebens gewählt.
• Die geschlechtsneutrale und
zivilstandsunabhängige Aus-
gestaltung der AHV war eines
der Hauptziele der 10. AHV-
Revision und zeigt sich bei-
spielsweise bei der individuel-
len Beitragspflicht verheirate-
ter Ehegatten und im Splitting
bei der Rentenberechnung.
Auch können Ehegatten ihre
individuellen Renten grund-
sätzlich unabhängig vonei-
nander vorbeziehen oder auf-
schieben. Allerdings bleibt
auch nach der 10. AHV-Revi-
sion der Rentenanspruch ver-
heirateter Ehegatten auf ins-

gesamt 150 Prozent einer ma-
ximalen Rente plafoniert, was

grundsätzlich einen Wider-
spruch zum Prinzip des indi-
viduellen und zivilstandsun-
abhängigen Rentenanspruchs
darstellt.
• Die Plafonierung des Ren-

tenanspruchs von Verheirate-
ten auf 150 Prozent einer in-
dividuellen Rente wurde im
Prinzip von der früheren Ehe-

paarrente übernommen und
wird damit begründet, dass

ein gemeinsamer Haushalt
günstiger sei als zwei Einzel-
haushalte. Auch wird dies als

zumutbarer Beitrag der ren-
tenberechtigten Eheleute an
die Begrenzung der Kosten-
entwicklung in der AHV be-

trachtet.

• Da nach Trennung oder
Scheidung der gemeinsame
Haushalt in der Regel aufge-
löst wird, wird bei geschiede-
nen oder gerichtlich getrenn-
ten Eheleuten auf die Plafo-

nierung der AHV-Renten
verzichtet. Ob im Einzelfall
die Voraussetzungen für eine

Scheidung oder Trennung
erfüllt sind, ist nicht von
AHV-Organen, sondern vom
zuständigen Zivilrichter zu
beurteilen. Dies gilt insbeson-
dere auch für die Frage des

Lebens in einer Wohngemein-
schaft nach der Trennung
oder Scheidung.
• Die Problematik der Plafo-

nierung des Rentenanspruchs
von Verheirateten zeigt sich
nicht nur gegenüber geschie-
denen oder getrennten Perso-

nen, die in Wohngemeinschaft
leben, sondern noch stärker
gegenüber Konkubinatspaa-
ren. Auch bestehen Unter-
schiede nicht nur bei der

AHV, sondern ebenso sehr bei
der Steuerbemessung.
• Dass verheiratete Personen
nicht mehr gleich hohe Ren-

ten erhalten, ist eine Folge der
10. AHV-Revision. Wurde die
frühere Ehepaarrente auf al-
len gemeinsamen Einkorn-
men der Eheleute berechnet
und beiden Ehegatten - gleich-
sam im «Rentensplitting» - zu
gleichen Teilen ausbezahlt,
werden nach dem Beitrags-
splitting der 10. AHV-Revi-
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sion die Beiträge aus gemein-
samen Ehejahren gesplittet,
das heisst, beiden Ehegatten
je zur Hälfte zugeteilt. Dem-

gegenüber werden Beiträge
aus Jahren vor der Ehe weiter-
hin ungeteilt nur einer Person

angerechnet, was neben ande-

ren Faktoren (zum Beispiel
Aufwertung, Jahrgang) zu un-
terschiedlichen durchschnitt-
liehen Jahreseinkommen und
damit auch zu unterschiedlich
hohen individuellen Renten

von Eheleuten im Rentenalter
führt.
• Die Plafonierung der Renten

von Verheirateten hat, wie be-

reits erwähnt, zwar auch eine

kostendämpfende Wirkung in
der AHV. Allerdings darf dies

mittelfristig insbesondere an-
gesichts der zunehmenden
Scheidungsrate und der neu-
en «fiktiven Elemente» wie
Splitting, Erziehungs- oder
Betreuungsgutschriften, wel-
che die Rentenhöhe mitbe-
stimmen, nicht überbewertet
werden. Auch Hessen sich an-
gesichts der allgemeinen ge-
seilschaftlichen Entwicklun-
gen die Auswirkungen der
Zunahme von Trennungen
oder Scheidungen auf die

Rentenentwicklung betraglich
kaum richtig abschätzen.
Steuerliche Überlegungen
dürften das Verhalten im
Einzelfall wesentlich stärker

beeinflussen als die Renten-
Situation.
• Angesichts der vielschichti-
gen Problematik der Plafonie-

rung der Renten für Verheira-
tete ist es nicht leicht, eine an-
gemessene Lösung zu finden.
Je nach künftiger Entwick-
lung dürfte jedoch mittelfristig
die Frage eines höheren Pia-
fonds oder allenfalls des Ver-
zichtes auf die Plafonierung
zur Diskussion stehen. Aller-
dings stellen sich gegenwärtig
bei der AHV grundlegende
Probleme der finanziellen Si-

cherung der Leistungen, die

dringender zu lösen sein dürf-
ten.

Abschliessend gestatte ich
mir darauf hinzuweisen, dass

die Trennung oder Scheidung
einer Ehe wohl kaum allein
aufgrund wirtschaftlicher
Überlegungen erfolgen sollte.
Andererseits dürfte es nicht
so weit kommen, dass sich

aufgrund unserer Rechtsord-

nung Personen aus Steuer-

liehen oder sozialversiche-

rungsrechtlichen Gründen
letztlich als «dumm» vorkom-
men müssen, wenn sie sich
nicht trennen oder scheiden
lassen. Dies scheint mir nicht
nur ein Postulat der Alters-
politik, sondern auch einer
glaubwürdigen Familienpoli-
tik zu sein.

Dr. zur. RudoZ/ Tzzor

Wer haftet, wenn beim Kirschenpflücken
jemand verunfallt?
Wir haben grosse Kirschbäu-
me an einem steilen Hang.
Uns ist es altershalber nicht
mehr möglich, die ganze Ern-
te alleine zu bewältigen. Wie
sieht die Rechtslage aus, wenn
Hilfskräfte beim Pflücken ver-
Unfällen? Sind wir als Eigen-
tümer haftbar, auch wenn der
Verunfallte eine eigene Unfall-
Versicherung hat? Wir besit-
zen eine private Haftpflicht-
Versicherung, würden aber

gerne wissen, ob man eine

spezielle Versicherung ab-
schliessen kann oder muss.

Die Rechtslage ist verschieden,
ob Sie für das Kirschen-
pflücken bezahlte oder nicht

bezahlte Hilfskräfte beiziehen.
Mit den bezahlten Hilfskräften
schliessen Sie einen eigentli-
chen Arbeitsvertrag ab und als

«Arbeitgeberin» sind Sie ver-
pflichtet, Ihre «Arbeitnehmer»

obligatorisch gegen Unfall zu
versichern. Allerdings besteht
eine Ausnahme von der Versi-

cherungspflicht für Personen,
die einen Nebenerwerb aus-

üben, sofern das Entgelt für die

Nebenerwerbstätigkeit den

Betrag von 2000 Franken pro
Kalenderjahr nicht übersteigt.
In einem solchen Fall kann der
Arbeitnehmer auf die Unfall-
Versicherung für die Neben-
erwerbstätigkeit verzichten,
muss jedoch den Verzicht im

HOTEL MÜNSTERHOF
Für Ruhe und Erholung nahe dem Nationalpark
in unserem traditionsreichen Familienbetrieb.

BUNGALOWS TRAFOGL
Für Ferien mitten im Grünen,

wo Sie Ihr eigener Hausherr sind.
Der Spass für die ganze Familie.

FERIEN IN DER NATUR
Hotel Münsterhof,

Farn. Plinio Meyer-Tschenett, 7537 Müstair GR
Tel. 081 858 55 41, Fax 081 858 50 58
E-Mail: muensterhof@swissonIine.ch

www.muensterhof.ch

Ein Treppenlift...
damit wir es bequemer haben!

«Wir warteten viel zu lange»

• für Jahrzehnte
• passt praktisch

auf jede Treppe
• in einem Tag

montiert

sofort Auskunft
01/920 05 04

Bitte senden Sie mir Unterlagen
Ich möchte einen Kostenvoranschlag

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

ST'HERAGAG.Ä
ZEITLUPE 5/2000 37


	AHV

